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Als im Sinne des Metering Code 2006 (MC 2006) für die Zählung verantwortlicher und zur 
Aufnahme der erzeugten EEG/KWK-Mengen verpflichteter Netzbetreiber (NB) werden die im 
Folgenden beschriebenen Anforderungen an die Bereitstellung von Elektrizitätszählern durch 
den Einspeiser nach EEG/KWK-G gestellt. Diese Anforderungen beruhen auf dem MC 2006, 
der alle weitergehenden Informationen enthält. 

Die im MC 2006 beschriebenen Mindestanforderungen sind ebenfalls Bedingungen des NB für 
die Bereitstellung von Elektrizitätszählern durch Einspeiser nach EEG/KWK-G. 

Es dürfen nur eingesetzt werden: 

- bei einer Volleinspeisung → grundsätzlich geeichte Zähler ohne Rücklaufsperre oder  

- bei der Selbstnutzung gemäß §33 (2) EEG oder Messung der Nettostromerzeugung gemäß 
§4 (3a) KWK-G → geeichte Zähler mit Rücklaufsperre 

 
Eindeutige Identifikation der Zählstelle 
Der NB vergibt für den Einspeisezählpunkt des Anlagenbetreibers eine eindeutige 
Zählpunktbezeichnung nach MC 2006. Die eindeutige Bezeichnung soll sicherstellen, dass im 
Hinblick auf die Bereitstellung von Informationen über die an dem Zählpunkt ermittelte 
Energiemengen Missverständnisse und fehlerhafte Zuordnungen der registrierten Zählwerte 
vermieden werden. 
 
Dokumentation 
Es ist Aufgabe des Anlagenbetreibers, die Einspeisezählpunkte in geeigneter Form zu 
dokumentieren. 
 
Betrieb der Zähleinrichtungen 
Der Anlagenbetreiber ist für den ordnungsgemäßen Betrieb der Zähleinrichtungen 
verantwortlich. 

Dem NB ist jederzeit Zutritt zu den Zähleinrichtungen zu gewähren. 
 
Überwachung nach dem Eichgesetz 
Die Einhaltung der eichrechtlichen Bestimmungen (z. B. Eichgültigkeitsdauer, Verkehrsfehler-
grenzen) für die Bereithaltung, die Verwendung und den Betrieb von Messgeräten für 
Elektrizität ist durch den Anlagenbetreiber zu gewährleisten. Es wird empfohlen, die 
Überwachung nach dem Eichgesetz einer "Staatlich anerkannten Prüfstelle für Messgeräte für 
Elektrizität" zu übertragen, da die Prüfstellen zur Neutralität verpflichtet sind. Dadurch ist der 
Schutz der betroffenen Parteien im geschäftlichen Verkehr gewährleistet. Darüber hinaus 
können Stichprobenprüfverfahren zur Verlängerung der Eichgültigkeit aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben ausschließlich von den Eichaufsichtsbehörden und den staatlich anerkannten 
Prüfstellen vorgenommen werden. 
 
Betriebliche Überwachung 
Die verwendeten Zähleinrichtungen sollen im Rahmen von allgemeinen Überprüfungen 
regelmäßig einer Nachschau unterzogen werden. Die Qualität der verwendeten Geräte kann mit 
Verfahren der statistischen Qualitätskontrolle überwacht werden (z. B. IEC 62059). 

Werden Statusinformationen, die Auswirkungen auf die Zählwertbildung haben, von der 
Zähleinrichtung erzeugt, sind diese auszuwerten. Änderungen an der Zähleinrichtung oder 
aufgetretene Störungen müssen in geeigneter Form dokumentiert und dem NB unverzüglich 
unter Angabe der Zählpunktbezeichnung schriftlich per Post mitgeteilt werden. 
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Auswechselung der Zähleinrichtung 
Über die Auswechselung von Zähleinrichtungen, z. B. infolge eines störungsbedingten Ausfalls 
von Komponenten oder nach Ablauf der Eichgültigkeit, wird der Anlagenbetreiber den NB in 
geeigneter Form - wenn möglich vor dem Austausch – unverzüglich informieren. Eine 
Auswechslung von Zähleinrichtungen muss in geeigneter Form dokumentiert und dem 
Netzbetreiber NB unverzüglich unter Angabe der Zählpunktbezeichnung schriftlich per Post 
mitgeteilt werden. Der NB hat das Recht ausgewechselte Zähleinrichtungen für eine Zähler-
standsprüfung zu sichten. Der ausgebaute Zähler ist dem NB auf Verlangen vorzulegen. 
 
Überprüfung der Zähleinrichtung 
Wird die Richtigkeit der Zähleinrichtung vom NB in Frage gestellt, hat der NB das Recht, eine 
Befundprüfung bei einer "Staatlich anerkannten Prüfstelle" oder der zuständigen Eichbehörde 
zu beantragen. Die Kosten der Befundprüfung fallen dem Anlagenbetreiber zur Last, falls die 
gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsfehlergrenzen überschritten werden. Werden die 
gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsfehlergrenzen eingehalten, gehen die Kosten der 
Befundprüfung zu Lasten des NB. Sollte sich im Rahmen der Befundprüfung herausstellen, 
dass die gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsfehlergrenzen überschritten werden, erfolgt eine 
rückwirkende Anpassung der Abrechnungen für den Zeitraum seit der letzten Prüfung, 
längstens jedoch für zwei Jahre. 
 
Ablesung und Datenbereitstellung 
Der Anlagenbetreiber ermittelt mind. einmal jährlich den Zählerstand und teilt diesen dem NB in 
der 52. KW des laufenden bzw. spätestens der 2. KW des Folgejahres schriftlich mit.  
 
Vergütung der eingespeisten Energie 
Der Anlagenbetreiber verpflichtet sich am Gutschriftverfahren des NB teilzunehmen. Hierbei 
überweist die RheinEnergie AG als Dienstleister des NB im Auftrage und für Rechnung des NB 
dem Anlagenbetreiber monatliche Abschläge auf den voraussichtlichen Gesamtbetrag der von 
NB innerhalb eines Jahres zu leistenden Vergütung. Die endgültige Abrechnung erfolgt einmal 
im Jahr nach Eingang der vom Anlagenbetreiber ermittelten Zählerstände. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß den Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes obliegt die Verantwortung für Herstellung und Betrieb der Gas- und 
Stromnetze inkl. des Netzanschlusses dem jeweiligen Netzbetreiber (NB). 
Die Rheinische NETZGesellschaft mbH ist Netzbetreiber u. a. für die Stromnetze in den Städten/Gemeinden Köln, Bergisch 
Gladbach, Leichlingen, Odenthal, Lindlar, Burscheid, Kürten. 
Die RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH  ist Netzbetreiber u. a. für Stromnetze in den Städten/Gemeinden Pulheim, Frechen, 
Hürth, Wesseling, Bornheim, Alfter, Wachtberg, Königswinter, St. Augustin, Niederkassel, Lohmar, Rösrath und Langenfeld. 
Diese Netzbetreiber haben die RheinEnergie AG bzw. Belkaw GmbH mit der Erbringung der mit dem Netzanschluss 
zusammenhängenden Dienstleistungen beauftragt. Diese werden im Namen und für Rechnung des zuständigen NB erbracht. 
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 Anlagenbetreiber 
   

Name  Vorname 

Straße/Hausnummer  PLZ/Ort 

 Anschrift der Anlage 
   

Straße/Hausnummer  PLZ/Ort 

Zählerstandort:  

Zählerdaten: 

 Wechselstromzähler  Drehstromzähler 

Gerätehersteller  

Typbezeichnung des Herstellers 
(z. B. A52)  

Gerätedaten (Strom und Spannung) 
(z. B. 10/40A  u. 230V)  

Gerätenummer bzw. Herstellernummer vom 
Typenschild  

Baujahr  

Eichjahr  

geeicht bis  

Stellenzahl vom Zählwerk z. B. 5,1 oder 6,1 
(Vorkommastellen, Nachkommastellen)  

Einbaudatum  

Zählerstand zum Zeitpunkt des Einbaus  

Zählerstand zum Zeitpunkt der Inbetriebsetzung   

Die Anlage wurde plombiert?  ja  nein 
 

Hiermit versichere ich die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben! 
Die hier aufgelisteten Bedingungen des NB für die "Bereitstellung von Elektrizitätszählern 
durch Einspeiser nach EEG/KWK-G" erkenne ich an. 

 
 

Ort, Datum  Unterschrift des Anlagenbetreibers

Erklärung des Installateurs 
 

Eingetragen unter Nr. ______________ bei _______________________________________________________ 
 
Name der verantwortlichen Fachkraft ____________________________________________________________ 
 
Die Anlage wurde von mir/uns nach den anerkannten Regeln der Technik und Technischen Anschlussbedingungen bzw. den 
Richtlinien des Netzbetreibers (NB) errichtet, geändert, erweitert und geprüft. Das Prüfergebnis ist dokumentiert. 
Es wurde berücksichtigt, dass sich der zum Errichtungszeitpunkt der Kundenanlage gemessene Wert der Schleifenimpedanz durch 
Änderungen im Netzaufbau verändern kann. Mir/Uns ist bekannt, dass die Schleifenimpedanz daher vom NB weder angegeben 
noch garantiert werden kann. 
 
    

 Ort/Datum Stempel/Unterschrift der verantwortlichen Fachkraft 
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